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Mittelspecht Dendrocopos medius

Grenze des EU-Vogelschutzgebietes (EU-SPA 019)

80xxx ID sonstige Maßnahmen

Maßnahmen (BfN-Schlüssel, siehe auch Referenzliste)1.9.5
2.1.2

ID Habitatfläche30xxx

Codierung der Maßnahmenflächen

Maßnahmenflächen für die Habitate der Brut- und Gastvögel (Arten des Anhanges I der VSRL)

Erhaltungsmaßnahmen der Brutreviere des Rotmilan

Erhaltungsmaßnahmen des Wespenbussard

Erhaltungsmaßnahmen des Schwarzspecht

Erhaltungsmaßnahmen des Mittelspecht und Schwarzspecht

Erhaltungsmaßnahmen der Brutreviere des Zwergschnäpper

Erhaltungsmaßnahmen des Rotmilan

Erhaltungsmaßnahmen des Grauspecht

Erhaltungsmaßnahmen des Zwergschnäpper

Milvus milvusRotmilan

Dryocopus martiusSchwarzspecht

Ficedula parvaZwergschnäpper

Grauspecht Picus canus

Pernis apivorusWespenbussard
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Entbuschung/ Entkusselung mit bestimmtem Turnus
Verbuschung auslichten
Schaffung/ Erhalt von Strukturen
Kein Ausbau/ Keine Versiegelung von Wirtschaftswegen
Zulassen der natürlichen Sukzession in Teilflächen/ größere Teilbereiche ohne Bewirtschaftung
Erhaltung von Totholzinseln/Altholzinseln
Erhaltung/Schaffung von Prozeßschutzflächen 
Aufforstung/Voranbauten mit standortgerechten heimischen Baumarten/ Verwendung 
autochthonen Pflanzmaterials/ Saatguts
Behutsame Entnahme nicht heimischer/ nicht standortgerechter/LRT-fremder Gehölze 
(auch vor der Hiebsreife)
Nadelholzanteil verringern
Förderung von Voranbauten mit Arten der pnV/LRT
Dauerwaldartige Bewirtschaftung duch plenter- oder femelartige Behandlung
Erhöhung der Umtriebszeiten
Sicherung der natürlichen Regeneration der Waldgesellschaften durch angepasste Schalenwildbestände
Altholzanteile belassen
Stehende Totholzanteile belassen
Liegende Totholzanteile belassen
Totholz anreichern
Belassen von Horst- und Höhlenbäumen, Einhaltung der Horstschutzzonen 
Solitäre freihalten/belassen
Besondere Baumformen (vielstämmig, großkronig, abholzig etc.) belassen
Rücknahme des Bestandes zur Schaffung von Waldrändern mit typischer Zonierung
Buchtige Randgestaltung zur Optimierung von Waldrändern mit typischer Zonierung 
Keine Ganzbaumnutzung
Bei forstlichen Maßnahmen Ameisenburgen vor Beeinträchtigungen schützen
Belassen von Bäumen mit Faulhöhlen
Überhälter erhalten/belassen
Reduzierung der Reh-/ Rot- und/ oder Damwilddichte
Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes
Einstellung der Gewässerunterhaltung
Schaffung/ Erhalt von Strukturen
Extensivierung von Gewässerrandstreifen/ Anlage von Pufferzonen
Rücknahme/ Regulierung der fischereiwirtschaftlichen Nutzung
Regulierung des Einsatzes ertragssteigender Maßnahmen
Einstellung/ Einschränkung durchgeführter Freizeitnutzung
Einstellung/ Einschränkung anderer Sport- und Freizeitaktivitäten
Besucherlenkung/ Regelung der Freizeitnutzung
Veränderung des Wegenetzes
Schaffung von beruhigten Bereichen
Anschluss aller Einleiter an die Abwasserentsorgung
Ausbringung von Nistkästen/ -röhren
Ausweisung von Höhlenbäumen
Weichholz-Stammtorsos erhalten/belassen
Bekämpfung von Neozoen

BfN - Schlüssel der Maßnahmen zur Erhaltung und Optimierung der ausgewiesenen 
Habitatflächen für Brut- und Gastvögel (Arten nach Anhang I der VS-Richtlinie) im SPA 019
(Auszug aus der BFN-Referenzliste (siehe Kap. 14.3))

Die Maßnahmenvorschläge für Brutvogelarten im Kap. 7.1.2 lassen sich den folgenden Ziffern 
der BFN - Referenzliste zuordnen.


